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§ 13 
Schluss bestimmungen 

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntma
chung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land 
Nordrhein-Westfalen in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt. die Satzung der Landesanstalt für 
Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) über die Förderung 
des Bürgerfunks im Fernsehen gern. § 82 Abs. 1 Nr. 2 
LMG NRW (Fördersatzung Bürgerfernsehen) vom 
14. Dezember 2007(GV. NRW 2008 S. 127) außer Kraft. 

Düsseldorf, den 15. Juli 2011 

113 

Der Direktor 
der Landesanstalt für Medien 
Nordrhein-Westfalen (LfM) 

Dr. Jürgen B rau t m eie r 

- GV. NRW 2011 S. 380 

Gesetz 
über die Stiftung von Feuerwehr

und Katastrophenschutz-Ehrenzeichen 
(Feuerwehr- und Katastrophenschutz 

- Ehrenzeichengesetz - FwKatsEG - NRW) 
Vom 25. Juli 2011 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz über die Stiftung von Feuerwehr- und 
Katastrophenschutz-Ehrenzeichen 

(Feuerwehr- und Katastrophenschutz 
- Ehrenzeichengesetz - FwKatsEG-NRW) 
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Teil 1 
Feuerwehr-Ehrenzeichen 

§ 1 
Stiftung 

Zur Würdigung von Verdiensten auf dem Gebiet des Feu
erschutzwesens wird ein Feuerwehr-Ehrenzeichen gestif
tet. 

§2 
Voraussetzungen 

(1) Das Feuerw,ehr-Ehrenzeichen wird in drei Stufen 
verliehen. 

(2) Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren, der Berufs
und Werkfeuerwehren (Feuerwehrangehörige) sowie 
Bedienstete, die einer Laufbahn des feuerwehrtechni

. schen Dienstes angehören, können mit dem Feuerwehr-
Ehrenzeichen in Silber oder in Gold ausgezeichnet Wer
den, wenn sie mindestens 25 oder 35 Jahre lang aktiv im 
Feuerschutz pflichttreu ihren Dienst getan haben. Zeiten 
der Laufbahnausbildung im feuerwehrtechnischen 
Dienst und Zeiten in der Jugendfeuerwehr sind anzu
rechnen. 

(3) Zeiten einer vergleichbaren Tätigkeit unmittelbar vor 
oder im Anschluss an die Mitgliedschaft in einer Werk
feuerwehr können in einem Umfang von bis zu fünf Jah
ren auf die Wartezeit angerechnet werden. 

(4) Die in Absatz 2 und 3 Genannten und andere Perso
nen können mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen der Son
derstufe ausgezeichnet werden 

1. in Silber für besondere Verdienste um das Feuer
schutzwesen oder 

2. in Gold für besonders mutiges und entschlossenes Ver
halten im Zusammenhang mit einem Feuerwehrein
satz. 

§3 
Form 

(1) Das FeuerWehr~Ehrenzeichim besteht aus einem 
gleichschenkligen Emaillekreuz und zeigt ein rotes 
Flammenkreuz auf weißem Grund, das in der Mitte das 
Landeswappen und auf einem unterlegten Ring die 
Umschrift trägt: 

"Für Verdienste im Feuerschutz'.' 

(2) Das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber und in Gold 
wird am rot-weiß-roten Bande, das Feuerwehr-Ehrenzei
chen der Sonderstufe wird als Steckkreuz getragen. 

(3) Bei Verleihung des Feuerwehr-Ehrenzeichens in Gold 
ist das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber abzulegen. 

§4 
Entzug 

Erweist sich der Inhaber eines Feuerwehr-Ehrenzeichens 
durch sein späteres Verhalten, insbesondere durch eine 
entehrende Straftat, der Auszeichnung unwürdig, oder 
wird ein solches Verhalten nachträglich bekannt, so kann 
das für Inneres zuständige Ministerium das Feuerwehr
Ehrenzeichen entziehen; vor der Entscheidung ist die 
betroffene Person anzuhören. 

Teil 2 
Katastrophenschutz-Ehrenzeichen 

§5 
Grundsatz 

Zur Anerkennung von Verdiensten im Ehrenamt auf dem 
Gebiet der Gefahrenabwehr (Katastrophen-, Zivilschutz, 
Rettungswesen) im Land Nordrhein-Westfalen können 
Angehörige von Hilfsorganisationenmit einem Ehrenzei
chen ausgezeichnet werden. 
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§6 
Voraussetzungen 

(1) Das Katastrophenschutz-Ehrenzeichen wird in zwei 
Stufen verliehen. 

(2) Die in § 5 genannten Personen können mit dem Kata
strophenschutz-Ehrenzeichen ausgezeichnet werden 

1. in Silber für besondere Verdienste um den Katastro
phen-, Zivilschutz oder das Rettungswesen oder 

2. in Gold für besonders mutige und entschlossene Hilfe
leistung unter Gefährdung des eigenen Lebens oder der 
eigenen Gesundheit bei Katastrophen oder anderen Not
lagen. 

§7 
. Hilfsorganisationen 

Hilfsorganisationen im Sinne dieses Gesetzes sind 

1. die nordrhein-westfälischen Ortsverbände der Bun
desanstalt Technisches Hilfswerk, 

2. die nordrhein-westfälischen Landesverbände des 
Deutschen Roten Kreuzes, der Johanniter-Unfall
Hilfe, des Malteser-Hilfsdienstes, des Arbeiter-Sama
riter-Bundes und der Deutschen Lebens-Rettungs
Gesellschaft. 

§8 
Verfahren 

(1) Das Katastrophenschutz- Ehrenzeichen wird nur auf 
Vorschlag verliehen. Vorschlagsberechtigt für die Verlei
hung des Katastrophenschutz-Ehrenzeichens in Silber 
oder Gold sind die in § 7 genannten Organisationen, für 
die Auszeichnung mit dem Ehrenzeichen in Gold darüber 
hinaus die öffentlichen Stellen (kreisangehörige Gemein
den, Kreise, kreisfreie Städte und die Bezirksregierun
gen) des Landes Nordrhein-Westfalen. 

(2) Die in § 7 genannten Organisationen und die öffent
lichen Stellen schlagen die Verleihung des Katastrophen
schutz-Ehrenzeichens auf dem jeweiligen Dienstweg -
über die Bezirksregierungen dem für Inneres 
zuständigen Ministerium vor. Die Bezirksregierungen 
haben zu dem Vorschlag Stellung zu nehmen. Die 
Bezirksregierungen schlagen die Verleihung des Ehren
zeichens dem für Inneres zuständigen Ministerium 
unmittelbar vor. 

§9 
Ausnahme von der Verleihung 

Das Katastrophenschutz~Ehrenzeichen wird nicht an 
Personen verliehen, die lediglich in Ausübung ihrer 
beruflichen oder dienstlichen Tätigkeit gehandelt haben. 

Eine Auszeichnung mit dem Katastrophenschutz-Ehrenzei
chen entfällt, wenn für dieselbe Hilfeleistung die Rettungs
medaille nach § 2 des Gesetzes über die staatliche Aner
kennung für Rettungstaten vom 30. März 2004 (Gy. NRW 
S. 146) in der jeweils geltenden Fassung verliehen wird. Die 
Verleihung der Rettungsmedaille geht der Auszeichnung 
mit dem Katastrophenschutz-Ehrenzeichen vor. 

§ 10 
Form 

(1) Das Katastrophenschutz-Ehrenzeichen besteht aus 
einem gleichschenkligen Emaillekreuz und zeigt grünes 
Laub auf weißem Grund, das in der Mitte das Landes
wappen und auf einem unterlegten Ring die Umschrift 
trägt: 

"FürVerdienste im Katastrophenschutz'.' 

(2) Das Katastrophenschutz-Ehrenzeichen wird als 
Steckkreuz getragen. Anstelle des Steckkreuzes kann 
eine Rosette getragen werden. 

§11 
Entzug 

Erweist sich der Inhaber eines Katastrophenschutz
Ehrenzeichens durch sein späteres Verhalten, insbeson-

dere durch Begehung einer Straftat, der Auszeichnung 
unwürdig, oder wird ein solches Verhalten nachträglich 
bekannt, so kann das für Inneres zuständige Ministerium 
das Katastrophenschutz-Ehrenzeichen entziehen; vor der 
Entscheidung ist die betroffene Person anzuhören. 

Teil 3 
Gemeinsame Bestimmungen 

§ 12 
Verleihung 

(1) Über die Verleihung des Ehrenzeichens wird eine 
Urkunde ausgestellt. Das Ehrenzeichen geht in das 
Eigentum des Inhabers über. Bei seinem Tode verbleibt 
es den Erben als Andenken . 

(2) Über die Verleihung des Ehrenzeichens entscheidet 
namens der Landesregierung das für Inneres zuständige 
Ministerium. Die Aushändigung des Katastrophen
schutz-Ehrenzeichens erfolgt in der Regel durch die 
Bezirksregierungen. 

(3) Der für Inneres zuständige Minister behält sich vor, 
die Auszeichnung mit einem Feuerwehr-Ehrenzeichen 
der Sonderstufe oder einem Katastrophenschutz-Ehren
zeichen in Gold persönlich vorzunehmen. 

§ 13 
Trageberechtigung 

(1) Feuerwehrangehörige, denen seit dem 23. August 
1946 (Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen) eine 
Ehrenurkunde für 25-, 40-. oder 50jährige Dienstzeit ver
liehen worden ist, sind zum Tragen des entsprechenden 
Feuerwehr-Ehrenzeichens berechtigt. Die Urkunde gilt 
in diesen Fällen als Verleihungsurkunde. 

(2) Angehörige der in § 7 genannten Organisationen, 
denen seit Inkrafttreten des Katastrophenschutz-Ehren
zeichengesetzes vom 15. Februar 2005 (Gy. NRW S. 44) in 
der jeweils geltenden Fassung ein Katastrophenschutz
Ehrenzeichen verliehen worden ist, sind zum Tragen des 
entsprechenden Ehrenzeichens berechtigt. Die Urkunde 
gilt in diesen Fällen als Verleihungsurkunde. 

§14 
Verwaltungsvorschriften 

Das für Inneres zuständige Ministerium erlässt die zur 
Ausführung des Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvor
schriften. 

§ 15 
Gleichstellungsklausel 

Soweit in dieser Verordnung personenbezogene Bezeich
nungen im Maskulinum stehen, wird diese Form verall
gemeinernd verwendet und bezieht sich auf beide 
Geschlechter. 

§ 16 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 2011 in Kraft. Es tritt 
mit Ablauf des 31. Dezember 2016 außer Kraft. 

Düsseldorf, den 25. Juli 2011 

Die Landesregierung 
N ordrhein-Westfalen 

Für die Ministerpräsidentin 
Die Ministerin 

für Schule und Weiterbildung 
zugleich für 

Die Ministerin 
für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter 

Sylvia L öhr man n 

S.) 
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Für den Finanzminister 
Der Minister 

für Wirtschaft, Energie, Bauen, 
Wohnen und Verkehr 

zugleich in eigener Ressortzuständigkeit 

Harry Kurt V 0 i g t s b erg e r 

Für den Minister 
für Inneres und Kommunales 

Die Ministerin 
für Wissenschaft, Innovation und Forschung 

Svenja S eh u I z e 

- Gv. NRW. 2011 S. 383 

Erstes Gesetz zur Änderung des Kinderbildungs-
. gesetzes und zur Änderung 

des Ersten Gesetzes zur Ausführung des 
Kinder- und Ju.gendhilfegesetzes 

- Erstes KiBiz-Anderungsgesetz -
Vom 25. Juli 2011 

Der Landtag hat das· folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Erstes G~~etz zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes 
und zur Anderung des Ersten Gesetzes zur Ausführung 

des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 
-Erstes KiBiz-Änderungsgesetz-

Artikel! 
Das Kinderbildungsgesetz vom 30. Oktober 2007 
(Gv. NRW. S. 462) wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Der Angabe zu § 9 werden die Wörter "und Eltern
mitwirkung" angefügt. 

b) Der Angabe zu § 23 werden die Wörter "und 
Elternbeitragsfreiheit" angefügt. 

c) DieAngabe zu§ 26 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 26 Verwaltungsverfahren und Durchführungs
vorschriften '.' 

2. § 1 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

,,(2) Das Gesetz gilt für Kind~, die einen Platz in 
einer KiIidertageseinrichtung oder in der Kindertages
pflege in Nordrhein-Westfalen in Anspruch nehmen." 

3. In § 3 Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter ,,(Tagesmut
ter oder -vater)" gestrichen. 

4. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aal In Satz 3 werden die Wörter "Tagesmutter 
oder einem Tagesvater" durch das Wort 
"Tagespflegeperson " ersetzt. 

bb) Satz 4 wird zu Absatz 2 und wie folgt gefasst: 

,,(2) Wenn sich Tagespflegepersonen in einem 
Verbund zusammenschließen (Großtagespflege), 
so können höchstens neun Kinder insgesamt 
durch höchstens drei Tagespflegepersonen 
betreut werden. Jede dieser Tagespflegepersonen 
bedarf einer eigenständigen Erlaubnis zur Kin
dertagespflege. Sollen zehn oder mehr Kinder 
betreut w~rden, so findet § 45 SGB VIII Anwen
dung." 

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und das Wort 
" Jugendamt " wird durch die Wörter "örtlichen 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Jugendamt)" 
ersetzt. 

c) Der bisherige Absatz 3 wird aufgehoben. 

d) In Absatz 4 werden die Wörter "Tagesmutter oder 
des Tagesvaters" durch das Wort "Tagespflegeper
son" ersetzt. 

e) In Absatz 5 werden die Wörter "Tagesmütter und 
-väter" durch das Wort "Tagespflegepersonen" 
ersetzt. 

f) In Absatz 6 werden die Wörter "Tagesmutter oder 
der Tagesvater" durch das Wort "Tagespflegeper
son " ersetzt. 

5. In § 8 Satz 1 werden die Wörter "nach Möglichkeit" 
ersatzlos gestrichen. 

6. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Der Überschrift werden die Wörter "und Eltern
mitwirkung" angefügt. 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aal In Satz 1 werden die Wörter " sowie Tagesmüt
ter und -väter" durch die Wörter "und Tages
pflegepersonen " ersetzt. 

bb) Es wird folgender Satz 3 angefügt: 

"Dazu ist den Eltern mindestens einmal im Kin
dergartenjahr ein Gespräch anzubieten." 

c) In Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wort "Gre
mien" die Wörter "in der Tageseinrichtung" einge
fügt. 

d) In Absatz 3 werden nach Satz 1 folgende Sätze 2 
und 3 eingefügt: 

"Diese wird mindestens einmal im Kindergarten
jahr von dem Träger der Kindertageseinrichtung 
bis spätestens 10. Oktober einberufen. Eine Einbe
rufung hat außerdem zu erfolgen, wenn mindes
tens ein Drittel der Eltern dies verlangt." 

Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden die Sätze 4 
und 5. 

e) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

,,(4) Der Elternbeirat vertritt die Interessen der 
Elternschaft gegenüber dem Träger und der Lei
tung der Einri«;;htung. Dabei hat er auch die beson
deren Interessen von Kindern mit Behinderungen 
in der Einrichtung und deren Eltern angemessen 
zu berücksichtigen. Der Elternbeirat ist vom Trä
ger und der Leitung der Einrichtung rechtzeitig 
und umfassend über wesentliche Entscheidungen 
in Bezug auf die Einrichtung zu informieren und 
insbesondere vor Entscheidungen über das päda
gogische Konzept der Einrichtung, über die perso
nelle Besetzung, die räumliche und .~ächliche Aus
stattung, die Hausordnung und die Offnungszeiten 
sowie die Aufnahmekriterien anzuhören. Gestal
tungshinweise hat der Träger angemessen zu 
berücksichtigen. Entscheidungen, die die Eltern in 
finanzieller Hinsicht berühren, bedürfen der 
Zustimmung durch den Elternbeirat. Hierzu zäh
len vor allem die Planung und Gestaltung von Ver
anstaltungen für Kinder und Eltern sowie die Ver
pflegung in der Einrichtung." . 

f) Nach Absatz 5 werden folgende Absätze 6 bis 8 
angefügt: 

,,(6) Die Elternbeiräte der Tageseinrichtungen für 
Kinder können sich auf örtlicher Ebene zu der Ver
sammlung von Elternbeiräten zusammenschließen 
und ihre Interessen gegenüber den Trägern der 
Jugendhilfe vertreten. Absatz 4 Satz 2 gilt entspre
chend. Sie werden dabei von den örtlichen und 
überörtlichen öffentlichen Trägern der Jugendhilfe 
unterstützt. Die Versammlung der Elternbeiräte 
wählt in der Zeit zwischen dem 11. Oktober und 
dem 10. November einen Jugendamtselternbeirat. 
Die Gültigkeit der Wahl des Jugendamtselternbei
rates setzt voraus, dass sich 15 v. H. aller Eltern
beiräte im Jugendamtsbezirk an der Wahl beteiligt 
haben. Dem Jugendamtselternbeirat ist vom 
Jugendamt bei wesentlichen die Kindertagesein
richtungen betreffenden Fragen die Möglichkeit 
der Mitwirkung zu geben. 

(7) Die Jugendamtselternbeiräte können sich auf 
Landesebene in der Versammlung der Jugendamts
elternbeiräte zusammenschließen. Die Jugendamt
selternbeiräte wählen bis zum 30. November eines 
jeden Jahres aus ihrer Mitte den Landeselternbei-


	Nordrhein-Westfalen Gesetz- und Verordnungsblatt, Jahr: 11, Nr.: 18

